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großen vier in ihren Ausmaßen ungefähr unserem
irdischen Mond entsprechen.

Paul Vogel, Hitzkirch.

B E S VNGSFRAGEN

KATHOLISCHER LEHRERVEREIN
DER SCHWEIZ-SEKTION MARCH

Ein W ort an die werdenden und jungen Lehrer
und Lehrerinnen

Sehr geehrter Kollege,
voll Idealismus willst Du nach dem Studium Dei-
ne Tätigkeit beginnen. Dein Eifer für unsern hehren

Beruf ehrt Dich. Darum meldest Du Dich nur
zu leicht an Stellen, die lange nicht so ideal sind,
wie Du erträumst. Die Ernüchterung kommt nur zu
bald. Auch der idealste Lehrer kann ohne
genügenden Lohn nicht standesgemäß leben, und wenn
finanzielle Nöte kommen, dann verschwindet allzu

schnell der schönste Idealismus.
Lieber Kollege, achte, wenn Du Dich anmeldest,

auf einen gerechten Lohn! Denke, daß man nur zu
oft den Beruf nach dem Einkommen taxiert. »Was
nichts kostet, ist nichts wert«, heißt es.

Leider, leider hat auch der Kanton Schwyz ein
noch völlig ungenügendes Besoldungsgesetz.
(Grundgehalt für Lehrer 4000 Fr., für Lehrerinnen
3000 Fr.!) Wohl haben die meisten Gemeinden
diese Grundbesoldung um 1000 Fr. erhöht. Allein
auch mit dieser Erhöhung ist der Lohn noch völlig
ungenügend. Das beweisen die viel höhern
Lehrerbesoldungen in andern Kantonen. Das beiveist aber
insbesonders die neue Besoldungsverordnung für
die kant. Angestellten. Dort ist z. B. das Grundgehalt

in der 7. Besoldungsklasse (Polizei, Sekretäre
3. Kl., Steuerbeamte 4. Kl. usw.) Fr. 6900 —
Ein Polizeisoldat (verh. ohne Kinder) kommt auf
(maximum) Fr. 11 210.—

Ein Lehrer in den besser zahlenden Gemeinden
erhält Fr.9740.—
In einer Gemeinde, die nur nach dem kant. B.-Ge-

setz zahlt (solche Gemeinden gibt es noch), erhält
der Lehrer Fr. 8740.—.

Eine lobenswerte Ausnahme macht der Hauptort
Schwyz, der schon im Jahre 1954 das Grundgehalt
des Lehrers auf Fr. 6000.— erhöhte; für das Jahr
1955 sollen sogar Fr. 6500.— vorgesehen sein.

Lieber Kollege, sagen Dir diese Zahlen nicht
genug! Wir raten Dir darum: Verlange, wenn Du
Dich anmeldest, ruhig einen Grundlohn von

Fr. 6300.— plus sämtliche Zulagen nach dem
kant. Besoldungsgesetz.

Damit hast Du nicht überfordert. Verzichte lieber
auf eine Stelle mit schlechter Besoldung! Es ist
nicht zu Deinem Nachteil. Heute hast Du in
andern Kantonen bessere Möglichkeiten. Benütze sie!

Was Du an Zeit und Geld opferst, holst Du nachher

zehnfach ein. Bereuen aber wirst Du es, wenn
Du in einer schlechtzahlenden Gemeinde sitzen
bleibst. Du bist dann nicht nur gezwungen, beständig

gegen finanzielle Not zu kämpfen, nein, auch
die Berufsethik leidet darunter, da Du beständig
auf der Jagd nach Nebenverdienst sein mußt.

Wenn alle Lehrer die gleichen Lohnansätze
verlangen, dann muß es einmal besser werden.

Wir werden vom Frühjahr an in der »Schweizer
Schule« alle Schwyzergemeinden, die die Lehrer-
besoldungen auf eine gerechte Grundlage stellen,
veröffentlichen.

Beschlossen an der außerordentlichen Versammlung

vom 19. Februar 1955 in Siebnen.

Für die Sektion March des Kath. Lehrervereins
der Schweiz

Der Präsident: sig. Kümin, Lachen.
Der Aktuar: sig. Erich Mettler, Reichenburg.

AUS KANTONEN VN äälUE rar

ST. GALLEN. Aus dem KLV St. Gallen. (Mitg.)
Am 26. Januar wurde in Radio und Presse berichtet,

daß der Regierungsrat des Kts. St. Gallen
Notmaßnahmen zur Behebung des Lehrermangels
beschlossen habe. Es hieß, daß das Pensionierungsalter

für die Lehrer vom 65. auf das 67. Altersjahr
und für weibliche Lehrkräfte vom 60. auf das 62.

Altersjahr erhöht werde. Es zeigte sich, daß diese

Meldung nicht ganz richtig war, denn im Amtsblatt
lautete der Resehluß folgendermaßen:

»Beschluß des Regierungsrates vom 25. I. 1955:

Art. 47 der Statuten der Versicherungskasse für
Volksschullehrer vom 13. X. 1948 erhält folgende
Fassung:

Lehrer, die das 65. Altersjahr und weibliche
Lehrkräfte, die das 60. Altersjahr erfüllt haben,
werden vom Erziehungsdepartement nach Anhören
der Wahlbehörde in den Ruhestand versetzt.

Das Erziehungsdepartement kann die Versetzung
in den Ruhestand hinausschieben, wenn Lehrkräfte
und Wahlbehörde einverstanden sind und die
Leistungsfähigkeit der Lehrkraft es rechtfertigt. Bei
Lehrermangel ist die Zustimmung der Wahlbehörde

nicht erforderlich.«
Der Vorstand erachtete es als notwendig, sich

über die Auswirkungen dieses Beschlusses Klarheit

zu verschaffen. Er lud deshalb den Sekretär
des Erziehungsdepartementes, Herrn Dr. Mächler,
zu einer Sitzung ein, der in sehr objektiver Weise
Auskunft gab über die Notwendigkeit der Maßnahme

und über die Rechtslage. Seinen Ausführungen
sei folgendes entnommen: Bei den Sekundarlehrern
herrscht ebenfalls Lehrermangel. Dort kann der
Mangel ohne Notmaßnahmen behoben werden, in-
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